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Die Berner Übereinkunft zur Bildung eines internationalen Verbandes zum Schutze von 
Werken der Literatur und Kunst (1886) 
 
Schweizerischer Bundesrat: Botschaft an die Bundesversammlung, betreffend die internati-
onale Konvention zum Schutz der literarischen und künstlerischen Werke (19. November 
1886)1 

In unseren Zeiten begnügt man sich nicht mehr mit den literarischen und künstlerischen Werken, 
die im eigenen Lande produziert werden. Der Horizont hat sich ausgedehnt: der Mensch will, was 
unter anderem Himmel, durch andere Völker entsteht, kennen und verstehen und seinen geistigen 
Besitz durch das Beste, was die Menschheit in dieser Beziehung hervorbringt, bereichern. Diese 
Tendenz hat bewirkt, dass die Werke des Geistes gegenwärtig berufen sind, die ästhetischen Be-
dürfnisse der gebildeten Klassen in einem viel größeren Umfange zu befriedigen, als der ist, in wel-
chem sie durch die nationalen Gesetze beschützt sind. Die Länder, in welchen die literarische Pro-
duktion am größten ist, haben dieser Tatsache Rechnung getragen und Konventionen geschlossen, 
durch welche ihren Staatsangehörigen gegenseitig ein mehr oder weniger weitgehender Schutz auch 
jenseits der Grenze ihres Landes zugesichert wird. Aber der so gewährte Schutz ging verschieden 
weit, je nach den Konventionen; gewöhnlich war er, was das Übersetzungsrecht – in bezug auf die 
Internationalität ein Gebiet von der größten Wichtigkeit – anbetrifft, sehr beschränkt und der Er-
füllung gewisser, den Urheber belästigenden Formalitäten unterworfen. Außerdem waren verschie-
dene dieser Konventionen mit Handelsverträgen verbunden, mit denen sie die Unbeständigkeit 
teilten. Alles das erregte bei den Urhebern den Wunsch nach einer allgemeinen Konvention mit 
permanentem Charakter, durch welche die zu erfüllenden Bedingungen so viel als möglich verein-
facht und der zugesicherte Schutz ausgedehnter würden, als diese durch die einzelnen Konventio-
nen geschehen konnte. […] 
 

Übereinkunft, betreffend die Bildung eines internationalen Verbandes zum Schutze von 
Werken der Literatur und Kunst (9. September 1886)2 

[Die Staatsoberhäupter des Deutschen Reiches, Belgiens, Spaniens, Frankreichs, Großbritanniens, 
Haitis, Italiens, Liberias, der Schweiz und Tunesiens] gleichmäßig von dem Wunsche beseelt, in 
wirksamer und möglichst gleichmäßiger Weise das Urheberrecht an Werken der Literatur und 
Kunst zu schützen, haben den Abschluss einer Übereinkunft zu diesem Zweck beschlossen und zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich […] 

Artikel 1: Die vertragschliessenden Länder bilden einen Verband zum Schutze des Urheber-
rechts an Werken der Literatur und Kunst.  

—————— 
 
1  Botschaft des Schweizerischen Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend die internationale 

Konvention zum Schutz der literarischen und künstlerischen Werke vom 19.11.1886, zit. n. Püschel, 
Heinz, 100 Jahre Berner Union. Gedanken, Dokumente, Erinnerungen, Leipzig 1986, S. 131-136, hier S. 
131f.  

2  Das Dokument ist mehrfach publiziert worden, so in Püschel (wie Anm. 1), S. 125-131. Die ungekürzte 
deutsche und französische Fassung findet sich in Röthlisberger, Ernst, Die Berner Übereinkunft zum 
Schutze von Werken der Literatur und Kunst und die Zusatzabkommen. Geschichtlich und rechtlich 
beleuchtet und kommentiert von Prof. Ernst Röthlisberger, Bern 1906, S. 322-329. 
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Artikel 2: Die einem der Verbandsländer angehörigen Urheber oder ihre Rechtsnachfolger ge-
nießen in den übrigen Ländern für ihre Werke, und zwar sowohl für die in einem der Verbandslän-
der veröffentlichten, als für die überhaupt nicht veröffentlichten, diejenigen Rechte, welche die 
betreffenden Gesetze den inländischen Urhebern gegenwärtig einräumen oder in Zukunft einräu-
men werden. 

Der Genuss dieser Rechte ist von der Erfüllung der Bedingungen und Förmlichkeiten abhän-
gig, welche durch die Gesetzgebung des Ursprungslandes des Werkes vorgeschrieben sind; derselbe 
kann in den übrigen Ländern die Dauer des in dem Ursprungslande gewährten Schutzes nicht über-
steigen. 

Als Ursprungsland des Werkes wird dasjenige angesehen, in welchem die erste Veröffentli-
chung erfolgt ist, oder wenn diese Veröffentlichung gleichzeitig in mehreren Verbandsländern 
stattgefunden hat, dasjenige unter ihnen, dessen Gesetzgebung die kürzeste Schutzfrist gewährt. 
[…] 

Artikel 4: Der Ausdruck „Werke der Literatur und Kunst“ umfasst Bücher, Broschüren und al-
le anderen Schriftwerke; dramatische und dramatisch-musikalische Werke, musikalische Komposi-
tionen mit oder ohne Text; Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der Bildhauerei; Stiche, 
Lithographien, Illustrationen, geographische Karten; geographische, topographische, architektoni-
sche oder sonstige wissenschaftliche Pläne, Skizzen und Darstellungen plastischer Art; überhaupt 
jedes Erzeugnis aus dem Bereich der Literatur, Wissenschaft oder Kunst, welches im Wege des 
Drucks oder sonstiger Vervielfältigung veröffentlicht werden kann. 

Artikel 5: Den einem Verbandslande angehörigen Urhebern oder ihren Rechtsnachfolgern 
steht in den übrigen Ländern, bis zum Ablauf von zehn Jahren, von der Veröffentlichung des Ori-
ginalwerks in einem der Verbandsländer an gerechnet, das ausschließliche Recht zu, ihre Werke zu 
übersetzen oder die Übersetzung derselben zu gestatten. […] 

Artikel 6: Rechtmässige Übersetzungen werden wie Originalwerke geschützt. Sie genießen 
demzufolge rücksichtlich ihrer unbefugten Vervielfältigung in den Verbandsländern den in den 
Artikeln 2 und 3 festgelegten Schutz. 

Wenn es sich indessen um ein Werk handelt, betreffs dessen das Recht zur Übersetzung allge-
mein freisteht, so steht dem Urheber kein Einspruch gegen die Übersetzung des Werkes durch 
andere Schriftsteller zu. 

Artikel 7: Artikel, welche in einem Verbandslande in Zeitungen oder periodischen Zeitschrif-
ten veröffentlicht sind, können im Original oder in Übersetzung in den übrigen Verbandsländern 
abgedruckt werden, falls nicht die Urheber oder Herausgeber den Abdruck ausdrücklich untersagt 
haben. Bei Zeitschriften genügt es, wenn das Verbot allgemein an der Spitze einer jeden Nummer 
der Zeitschrift ausgesprochen ist.  

Dies Verbot soll jedoch bei Artikeln politischen Inhalts oder bei dem Abdruck von Tagesneu-
igkeiten und „vermischten Nachrichten“ keine Anwendung finden. 

Artikel 8: Bezüglich der Befugnis, Auszüge oder Stücke aus Werken der Literatur und Kunst in 
Veröffentlichungen, welche für den Unterricht bestimmt oder wissenschaftlicher Natur sind, oder 
in Chrestomathien aufzunehmen, sollen die Gesetzgebungen der einzelnen Verbandsländer und die 
zwischen ihnen bestehenden oder in Zukunft abzuschließenden besonderen Abkommen maßge-
bend sein. 

Artikel 9: Die Bestimmungen des Artikels 2 finden auf die öffentliche Aufführung dramati-
scher oder dramatisch-musikalischer Werke Anwendung, gleichviel, ob diese Werke veröffentlicht 
sind oder nicht. […] 
 
 
 
Eine Druckversion dieser Quelle findet sich in Hohls, Rüdiger; Schröder, Iris; Siegrist, Hannes 
(Hg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005, S. 59-60. 
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Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Siegrist, Hannes, Geisti-
ges Eigentum im Spannungsfeld von Individualisierung, Nationalisierung und Internationalisierung. 
Der Weg zur Berner Übereinkunft von 1886 im zuvor genannten Sammelband, S. 52-28. 
 


